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DER THURGAUER BEOBACHTER
MITTEILUNGEN DER SEKTION THURGAU DES SCHWEIZ. LEHRERVEREINS

BEILAGE ZUR SCWEIZERISCHEN LEHRERZEITUNG - ERSCHEINT JÄHRLICH SECHSMAL

II. JAHRGANG Mr. 4 5. OKTOBER 1918

INHALT: Naohklängejzur thurgauischenJSchulsynode. —^EntgegnungjJ'desJHerri^Inspektor Hutterlijauf^den Artikel '„Bittere Fürsprache".
— Die grössten Nutziiiessungen. — Besoldungsgesetz und Steuererhöhung. — Tom Tage. — SektionsTersammlungen.

Nachklänge zur thurgauischen Schulsynode.
Aus verschiedenen Berichterstattungen über unsere

Synode vom 2. Sept. a. c. muss ein Uneingeweihter den
Schluss ziehen, die Thurgauer Lehrer seien mit den Resul-
taten ihrer Tagung sehr zufrieden. Das ist aber in Wirklich-
keit nicht der Fall; ihrer viele werden im Gegenteil das
Gefühl nicht los, die Lehrerschaft hätte in Kieuzlingen ihre
Forderungen doch mehr der Gegenwart anpassen sollen.
Die Synodalen waren wirblich sehr bescheiden am 2. Sept. :

Während heute ungelernte Arbeiter einen Stundenlohn
von mindestens 90 Dp. verlangen, während irgendein Hand-
weiker Fr. 1.60 per Arbeitsstunde beiechnet, findet es die
Mehrheit der 500 thurgauischen Lehrer für gut, ihren jungen
Kollegen, die als Vikare amten müssen, einen Minimalgehalt
von 50 Dp. pro Stunde zuzuweisen, und ein definitiv an-
gestellter Primariehler soll wöchentlich wenigstens 46 Fr.
Einkommen haben. Leute, die nach dreijähriger Sekundär-
Schulzeit noch vier volle Jahre im Seminar zugebracht
haben, müssen sich also mit einer solchen Belohnung ab-
finden. Dass derart niedere Ansätze nicht dazu beitragen
das Ansehen unseres Standes beim Volke zu heben, liegt auf
der Hand. Die Werte-Skala eines Menschen wird bekannt-
lieh landauf, landab nur- zu oft mit dessen Einkommen in
Übereinstimmung gebracht. Wenn heute ein Fortbildungs-
schüler auf den Taglohn geht, so verdient er in vielen Fällen
mehr als sein junger Lehrer. Mit Stolz blickt er auf den
armen Schulmeister herab, und in verächtlichem Tone
spricht mancher von seinem Erzieher, der es noch nicht
einmal so weit gebracht hat wie seine Schüler. Dass die
Verhältnisse heute so sind, kann uns allerdings nicht zur
Last gelegt werden. Billigen wir aber, dass sie auch nach
einem neuen Besoldungsgesetz so bleiben sollen, so werden
uns spätere Generationen mit Recht beschuldigen, für die
Interessen unseres Standes nicht genügend gesorgt zu haben.
Warum schätzen wir selber unsere Leistungen nicht höher
ein? Wir dürfen uns doch entschieden als ebenbürtig neben
jede andere Berufsklasse stellen und unsere Arbeit mit dem-
selben Massstab bewerten. Haben wir das in Kreuzlingen
getan? Haben wir durch unsere Zustimmung zu den Gehalts-
minima nicht vielmehr denen beigepflichtet, die behaupten,
wir verdienen überhaupt nicht mehr? Herr Regierungsrat
Kreis betonte allerdings, dass die Gehaltsansätze im neuen
Gesetz nicht mit dem jetzigen niederen Geldwert verglichen
werden dürfen, sondern dass der vorliegende Entwurf eben
normalen Zeiten angepasst sei, und er warnte ernstlich da-
vor, dem Gesetz durch Einsetzen höherer Minima das Grab
zu schaufeln. Dieses Votum bewog denn auch die Lehier-
schaft, die Vorlage gutzuheissen, und es mag ja sein, dass sie
damit das Richtige getroffen hat, trotz der oben angeführten
Bedenken. Wir wollen gerne hoffen, diese bescheidenen
Zahlen haben wenigstens das Gute, dass sie dem neuen Be-
soldungsgesetz die Annahme durch das Volk sichern, so dass
es mit dem 1. Januar 1919 in Kraft treten kann. Was haben
wir dann aber erreicht? Kann uns ein Gesetz, das für nor-
male Zeiten bestimmt ist, während der bestehenden Teue-
rung befriedigen? Wir müssen nun einmal in der jetzigen

Zeit leben, und da reichen die angesetzten Löhne, die auch
für gewöhnliche Verhältnisse kärglich bemessen sind, mit
dem besten Willen nicht aus. Es wäre deshalb die logische
Folgerung gewesen, dass man den Lehrern die Zusicherung
gegeben hätte, die gegenwärtigen ausserordentlichen
Zeiten auch irgendwo durch eine ausserordentliche
Bestimmung zu berücksichtigen. Das ist leider an der
Synode nicht geschehen. Die Lehrerschaft sollte deshalb
Anstrengungen machen, dass diese Lücke noch ausgefüllt
wird. Einen kleinen Trost haben wir allerdings mit auf den
Weg bekommen: die Übergangsbestimmungen sollen dafür
sorgen, dass sich unter dem neuen Gesetz kein Lehrer
schlechter stellen soll als im Jahre 1918. Genügt das aber?
Sind die kantonalen Teuerungszulagen für das laufende Jahr
nicht schon zu klein? In Bein fand man es für richtig, den
eidgenössischen Beamten pro 1918 Nachteuerungszulagen
bis auf 500 Fr. nebst Kinderzulagen auszuzahlen. Herr
Knup führte in seinem Referate auch an, wie die Kantone
Zürich, Aargau und Basel unsern dortigen Kollegen in
ähnlichem Sinne entgegengekommen sind. Wir Thurgauer
Lehier sollten uns aber nicht nur für 1918 mit zu niederen
Teuerungszulagen begnügen, sondern vielen von uns soll
auch 1919 keine bessere Übereinstimmung mit der bestehen-
den Teuerung bringen. Herr Prof. Kradolfer in Frauenfeld
verlangte an der Synode zu Weinfelden mit Recht ein Be-
soldungsgesetz, das sich dem Geldwert anpassen könne.
Statt dessen haben wir in der neuen Vorlage wieder ein
starres Zahlensystem vor uns, das sich nieht drehen und
biegen lässt, und das deshalb schon bei seiner Geburt un-
verzeihliche Härten aufweist. Diese sollten unbedingt be-
seitigt werden, und das könnte geschehen, wennin das Gesetz
oder in dessen Übungsbestimmungen ein Passus aufgenom-
men würde, der bestimmt: Der Grosse Rat hat die
Kompetenz, bis zur Wiederkehr normaler Ver-
hältnisse alljährlich die Besoldungen der thurg.
Primär- und Sekundarlehrer durch Zulagen den
augenblicklichen Verhältnissen anzupassen. Nur
dadurch, dass ein solcher Artikel geschaffen wird, bleibt es

uns erspart, schon 1919 wieder mit einem Gesuch um
Teuerungszulagen vor das Volk zu kommen. Es ist eben nur
zu richtig, was irgendwo geschrieben stand: „Ein Gesetz,
das heute für alle recht und gerecht wäre, kann und wird
schon nächstes Jahr angesichts der unaufhörlich wachsen-
den Teuerung der Lebensmittel undBedarfsgegenstände un-
genügend sein." Es sollte deshalb mit aller Energie dahin
gewirkt werden, dass auch im Thurgau der Grosse Rat
aussergewöhnliche Gehaltszulagen an die Lehrerschaft
bestimmen kann. Wenn wir das nicht erreichen, so haben wir
trotz allen Sitzungen und Versammlungen nicht einmal für
das kommende Jahr gesorgt. Sicherlich werden sämtliche
politische Parteien die Notwendigkeit einer solchen Ver-
fügung anerkennen und eine diesbezügliche Forderung der
Lehrerschaft als etwas Gerechtes unterstützen. Eine solche
wird die Gesetzesvorlage nicht gefährden.

Es ist einleitend betont worden, dass die Gehaltsansätze
im neuen Gesetz entschieden zu klein sind. Der Umstand,
dass wir sie 1917 selber so aufstellten, ändert an dieser Tat-
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sache nichts. (Wir haben eben heute schon wieder ganz
andere Verhältnisse als damals.) Wenn wir uns aber aus
taktischen Gründen mit ihnen begnügen müssen, so erwarten
wir von den Dienstzulagen einen Ausgleich dieses übelstan-
des. Es bleibt nun vielen ein Rätsel, weshalb die Synode
nicht einstimmig die Entrichtung dieser Zulagen nach dem
Vorschlag verlangte, der für die Lehrerschaft imbedingt am
vorteilhaftesten ist. Wer vielleicht irpmer noch glaubt, die
drei verschiedenen Skalen seien ziemlich gleichwertig, den
möge die nachstehende Zusammenstellung eines Bessern
belehren.

A. Nach dem vorliegenden
Gesetzesentwurf

betragen die Dienstzulagen
für Lehrer mit

Fr.
1 Dienst jähr —
2 Dienstjähre —

B. Nach dem
Vorschlag

der Lehrerschaft

Fr. Fr. Fr.

C. Nach dem
Vorschlag

der Demokraten

Fr.Fr.

seszinsen

Differenzen
Summen mi t Zinses-

zinsen à 4%
Differenzen

500

2,500

4,500

5,000

7500 10,500 12,500

TjOööFr. =2000 fr.

0736 13,498 16,819

^3762Ik. =3321 Fr.

3 5> — — —
4

3 3 — — 250
5

33 — 250
6

33 =250 100 250
7

33 =250 I 200 1 500
8

3 3 =250 1250 300 1,500 500
9

33 =250 400 5001
10 33 =250| 500 1 750
11 =500 v 600. 750
12 33 =500 700 750
13

33 =500
'
I 2500 800

'
4,000 1000

14
33 =500 I 900 1 1000

15
33 =500 1000

'
1000

16
33 =750 1000 i 1000

17
33 =750 1000 1000

18
33 =750 \ 3750 1000 \ 5,000 1000

19 33 =750 1000 1000
20 33 =750 1000 1000

Summen ohne Zin-

Skala C verdient nicht nur deshalb den Vorzug vor den
andern, weil sie die grösste Gesamtleistung des Staates
bietet, sondern auch weil sie uns in der kürzesten Zeit von
den Hungerminiina befreit, und vor allem auch, weil bei
deren in Krafttreten der Staat am wenigsten lang Extra-
beitrage an die Lehrer zahlen muss, die sich nach dem
neuen Besoldungsgesetz finanziell schlechter stellen als 1918.
Der Umstand, dass sie von einer politischen Partei aufge-
stellt wurde, sollte niemanden veranlassen, ihr deshalb die
Zustimmung zu versagen. Der Schreiber dieser Zeilen gehört
nicht der demokratischen Partei an. Das hindert ihn jedoch
nicht, für den Vorschlag einzustehen, eben weil er gut ist.
Wir treiben hier ja keine Parteipolitik, sondern wir ver-
fechten einfach die Interessen unseres Standes. Dabei dürfen
und müssen wir das Gute und Gerechte auf unsern Schild
erheben, ganz gleichgültig, von welcher Seite es kommt.

In ein modernes Lehrerbesoldungsgesetz würde eigent-
lieh auch die Festsetzung von Ruhegehältern gehören. Der
vorliegende Entwurf sagt davon kein Wort; ja er kommt
nicht einmal den gerechten Wünschen der Lehrerschaft ent
gegen, die seinerzeit verlangte, dass Parität herrschen soll
zwischen Staats- und Mitgliederbeitiag in die allgemeine
Lehrerstiftung, Mit einer derartigrn Bestimmung

hätten wir für alle Zeiten eine gesetzliche Hand-
habe, auf die wir uns bei einem allfälligen Aus-
bau unserer Kasse stützen könnten. So aber sind
wir mehr oder weniger von der Gnade oder Ungnade des
Finanzchefs abhängig. Wenn wir dabei die Parität doch
erreichen wollen, müssen wir eben alljährlich in Frauenfeld
ein Gesuch um einen entspr echenden Beitrag in unser e
Alterskasse einreichen. Es unterliegt ja keinem Zweifel, dass
Herr Dr-. Kreis solche Eingaben wohlwollend entgegen-
nehmen und sie im Plenum des Regierungsrates auch ver -
fechten wird. Wer aber bürgt uns dafür-, dass dies nach
Jahr en dessen Amtsnachfolger auch tun Dann wird es sich
zeigen, ob wir nicht kurzsichtig handelten, als wir in Kreuz-
lingen den § 16 des Entwurfes in seiner jetzigen Form
billigten. Sicher wäre für die Zukunft besser gesorgt ge-
wesen, wenn die Lehrerschaft ihre Forderung aufrecht er-
halten hätte.

Das Fehlen einer Anpassungsklausel im neuen Gesetz,
die unentschiedene Stellungnahme der Synodalen bei der
Besprechung der Dienstzulagen und der unbefriedigende
§ 16 sind die drei Hauptpunkte, die in die Nachklänge zu
unserer Tagung vom 2. Sept. eine Dissonanz bringen.
Hoffentlich gelingt es noch, siein einen harmonischen Akkord
zu verwandeln. E. L. /?.

Entgegnung des Herrn Inspektor Hutterli
auf den Artikel „Bittere Fürsprache".

In dem „Thurg. Beob." gestatten Sie einer Einsendung
betitelt „Bittere Fürsprache" und unterzeichnet mit A. S.

Aufnahme, die den Angegriffenen zu einer Entgegnung resp.
Richtigstellung des von ihm abgegebenen Votums an der
Delegiertenveißairunlung des Födei ativverbandes vozu 28.
April a. c. veranlasst.

An der genannten Versammlung fühlte ich mich ver-
anlasst, als Kenner der bäuerlichen Verhältnisse, die Angriffe
zurückzuweisen, die von gewisser Seite dem Bauernstande
zu Teil wurden, die dahin tendierten, derselbe trage an der
Verteuerung der Lebensmittel allein die Schuld und gehöre
deshalb zu den grössten Wucherern. Auf die Behauptung
eines Vorredners, dass der Bundesrat den Bauern durch die
Erhöhung des Milchpreises ein Geschenk von mehr als mer zig
Millionen gemacht habe, führte ich aus, dass die allgemeine
Lage der Bauern kaum so glänzend angesehen werden dürfe.
Die ungesunde Güter-Spekulation w-erde bei Rückkehr nor-
maier Zeiten schwer auf dem Bauernstande lasten und
manchen ökonomisch in eine schwierige Situation versetzen

Wenn der Bauer für seine Arbeit einen Stundenlohn be-
rechnen wollte, wie er in der Industrie, beim Gewerbe und
bei den eidg. Festbesoldeten bezahlt werde, so mirsste er für
seine Produkte noch mehr verlangen.

Auf die verlangte Nachteuerungszulage übergehend, ver-
focht ich den Standpunkt, den die Delegierten der Vereini-
gungsverbände (zu denen die Eisenbahner nicht gehören)
vereinbart hatten, nämlich, man sollte mit einem solchen
Gesuche noch zuwarten bis später, dann könne man die Lage
besser bernteilen und ein bestimmtes und absolut notwen-
diges Nachteuerungszulagebegehien an den Bundesrat
stellen.

Bei diesem Anlasse kam ich dann auch auf die Teue-

rungszulage, die den thurg. Lehrern ausbezahlt wird, zu
reden, und bemerkte: „Wenn die thurg. Lehrer eine Zulage
erhielten, wie sie bereits das eidg. Perscnal bezieht, Dämlich
15% der Besoldung, im Minimum jedoch 450 Fr., ferner*

250 Fr. Familien- und dann noch 100 Fr. Kinderzulage, so
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würden sie gewiss mit einer solchen Nachhülfe sehr zu-
frieden sein."

Diese damals gesprochenen Worte nehme ich heute noch
nicht zuiiick. Jetzt noch bin ich überzeugt, dass die thurg.
Lehrer und sogar der Herr A. S., wenn er zu den b esc h ei-
denen thurg. Lehrern gehört, gewiss sehr wohl zufrieden
wären, wenn z. B. die Lehrer mit drei Kindern vom Staate
eine Zulage von 1000 Fr. beziehen könnten, dann hätte ge-
wiss die Sorge um die täglichen Bedürfnisse bei manchen
Lehrersfamilien einem befriedigenden Aufatmen Platz ge-
macht und bei den Lehrern wieder Lebensmut und freudige
Begeisterung für den schönen, idealen Beruf ausgelöst.

Mit obiger Richtigstellung wiid Hr. A. S. nun zu der
Überzeugung kommen, dass mein Votum gar keinen so
b ttern Beigeschmack für den thurg. Lehrerstand hatte und
dass der Witterungsbericht vom (Ittenberg und wahrschein-
licli auch von dem „Seerücken" „schön Wetter" verheissen
würde, wenn der übelwollende Schulinspektor den wirt-
schaftlichen Barometerstand regulieren könnte.

„Wo finden wir Fürsprache?" so fragt zum Schlüsse der
wahrheitsgetreue Berichterstatter.

Darauf sei ihm die Antwort : Trotzdem und alledem auch
bei denjenigen „Ehemaligen", die die Ehr e hatten, von Hm.
A. S. und von einem U. G. in dem „Beobachter" an den
pädagogischen Pranger gestellt zu werden, in einer Zeit, wo
man alles versuchen sollte, um der heute sehr aktuellen An -

gelegenheit des Lehrerstandes Freunde und Befürworter zu
werben. //ul/cr/i, Inspektor.

Vorstehende Entgegnung ging uns bald nach dem Er-
scheinen der letzten Nummer (Mitte August) zu. Wir
konnten dieselbe deshalb dem Einsender des Artikels „Bit-
tere Fürsprache" vor deren Drucklegung unterbreiten, wo-
rauf uns folgende Erwiderung zuging, die wir im Interesse
einer raschen Erledigung der Angelegenheit dem Leser eben-
falls in dieser Nummer zur Kenntnis bringen. _D. /?.

«•* >!•

*
Zur Lbise/it/u/ip eon Herrn //u/fer/i.

Wenn Hr. Insp. Hutterliin seinem Votum vom 28. April
1918 obigen Satz: „Wenn die thurg. Lehrer eine Zulage er-
hielten, wie sie bereits ."wörtlich gebraucht hätte, so wäre
es mir nicht eingefallen, die Spaltendes „Beobachters" zu be-
nützen. Meine Ausführungen hätten wohl einer Ergänzung,
aber keiner Richtigstellung bedurft. Der betreffende Passus
im Protokoll-Auszuge, der eine verkürzte Wiedergabe des
Votums Hutterli an der Delegierten-Versammlung des Föde-
rativ-Verbandes ist, lautet:

„Wir wollen uns für heute darauf beschränken, mit dem
zufrieden zu sein, was wir erhalten haben. Er weist auf die
Verhältnisse bei den Lehrern hin. Die thurg. Lehrer haben
nicht so hohe Zulagen erhalten wie das eidg. Personal."

Ich kann meinerseits die Diskussion sehliessen mit der
ergänzenden Bemerkung, dass meine Ausführungen wenn
nötig durch Zeugen bestärkt werden können. Die Frage,
ob ich zu den „Bescheidenen" gehöre, braucht wohl in
diesem Zusammenhange nicht erörtert zu werden. .1. ,S.

Die grössten Nutzniessungen.
die aus dem bekannter Zirkular so fett gedruckt sich ab"
heben, haben doch gewiss manchen thurgauischen Kollegen
überrascht. Sie werden auch da und doi t Befriedigung ver-
Ursachen, weniger allerdings bei der von bangen Zuknnfts-
sorgen erfüllten Lehrerschaft.

Es ist also Hrn. Lüchi — trotzdem er in der Einleitung

von der gebieterischen Notwendigkeit spricht, die
ohnehin kärglichen Renten zu erhöhen — mit-seiner Sta-
tistik der Beweis gelungen, dass der Thurgau die gross-
ten Nutzniessungen zahlt an alte Lehrer und Lehrer-
witwen.

Es wird ja so sein, dass die Angaben, auf je 100 Fr. Bei-
trag berechnet, stimmen. Aber wenn das Zirkular wirklich
hätte aufklären wollen, dann hätte es, wie in der Diskussion
ganz richtig bemerkt wurde, noch verschiedene andere Mo-
mente erwähnen müssen. Sehr wichtig ist z. B., wie sich
Staat, Gemeinde und Lehrer in die Beitragsleistung teilen
und vor allem, wie hoch in Wirklichkeit die volle
Altersrente und die Witwenrente ist.

Weil man es unterlassen hat, über diese wichtigen Punkte
Aufschl jss zu geben, so soll es in aller Kürze hier geschehen, *)
damit unsere Lehrerschaft nicht länger in dem Wahne bleibe,
hei uns stehe es wirklich am vollkommensten. Wir be-
schränken uns dabei auf denVeigleich mit St. Gallen und
Zürich, weil wir die Verhältnisse dieser beiden Nachbarkan-
tone genauer kennen, und weil diese auch für uns am besten
massgebend sind.

St. Gallen: Der St. Galler Lehrer, der ebenfalls nur
50 Er. Beitrag leistet (der Staat zahlt 40 Fr., die Gemeinde
60 Fr.), erhält mit 65 Jahren eine Alteispension von 1200 Er.
Der Thurgauer Lehrer kommt eist seit ganz kurzer Zeit mit
dem Zuschuss aus dem Hiilfsfond auf 1000 Fr., und wenn
Hr. Begierungsrat Kreis nicht schon vor Jahren in verstand-
nisvoller und entgegenkommender Weise dafür gesorgt hätte,
dass den zurückgetretenen alten Lehrern auch noch aus der
Bundessubvention die Alteiszulage verabreicht werde, so
wären wir schlimm genug daran.

Und Zürieh: Da lässt Hr. B. ohne jede Bemerkung die
Kolonne „Altersrente" leer. Das kann er natürlich, weil im
Kt. Zürich die Lehrer Stiftung keine Altersrenten zahlt. Aber
dieser Strich in der ersten Kolonne könnte einen Nichtein-
geweihten auf die Vermutung führen, ein Lehrer des Kts.
Zürich erhalte im Falle von Alter und Invalidität nichts.
In Wirklichkeit ist die Sache so, dass nach dem Zürcher
Lehrerbesoldungsgesetz vom Oktober 1912 das gesetzliche
Ruhegehalt auf 80% der ordentlichen Besoldung steigt, für
einen Primarlehrer semit auf £0% von 3100 2480 Fr.

Dazu muss noch bemerkt weiden, dass der Grosse Bat
des Kt. St. Gallen für Teuerungszulagen an bereits pensio-
nierte Lehrer, sowie an Lehreiswitwen und -Waisen den Be-
trag von 20,000 Fr. (statt der vom Begierungsrat vorge-
schlagenen 10,000 Fr.) ins Budget pro 1918 aufgenommen
hat. Und ganz ähnlich wird es auch im Kt. Zürich gehalten.

Wir meinen nun, wenn man diese Tatsachen auch er-
wähnt hätte, und das sollte doch geschehen, wenn man die
ökonomische Lage der alten und invaliden Lehier und ihrer
Familien richtig daisteilen und vergleichen will, dann hätte
man doch den Satz vom „Thurgau mit den giössten Nutz-
Messungen" etwas weniger dick drucken lassen. Er ist nur
dazu angetan, ganz unzutreffende Vorstellungen zu ei-
zeugen und kann sehr leicht gegen die Bestrebungen der
Lehrerschaft veiwendet werden. Denn in nicht beteiligten
Kreisen muss man zu der Überzeugung kommen, bei uns sei
ja alles aufs beste bestellt, und jeder Wunsch nach weiterer
Verbesserung muss geradezu als Anmassung erscheinen.

Noch in veischiedenen anderen Punkten bietet das
Zirkular Stoff zu ganz interessanten Betrachtungen und
Vergleichen. A/.

a
*) Am Synodaltag, wo sehr lange Verhandlungen vorausgingen,

war eine einläasliche Diskussion unmöglich.
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Besoldungsgesetz und Steuererhöhung.

Es wird immer und immer wieder betont : Wir müssen
das Gesetz so gestalten, wie es Aussicht auf Annahme hat.
Unter diesem Gesichtspunkte beschränkte sich die Lehr er-
schaft auf die bekannten bescheidenen Forderungen. Eine
wichtige Frage, von der der Erfolg oder Misserfolg bei der
Volksabstimmung in hohem Grade abhängt, wurde auf-
fallendeiweise bis jetzt wenig erörtert. Die Frage: Ist es
wirklich nötig, dass man die Steuerfolgen so heraushebt, in-
dem man sagt, die Staatssteuer muss um % bis I %„ erhöht
werden, wenn das Lehrerbesoldungsgesetz angenommen
wird? — Ich glaube nämlich bestimmt, dass eine Erhöhung
in diesem Masse gar nicht nötig würde. Warum dann aber
den Teufel an die Wand malen und dem Steuerzahler un-
nötigerweise einen sehr triftigen Grund mehr zur Verwerfung
Iiefern Man hält ja wohl entgegen, dass dann in zahlreichen
Gemeinden dafür die Schulsteuer kleiner werde. Aber sehr
viele Stimmberechtigte sind solchen Zusicherungen gegen-
über misstrauisch.

Die von der Lehrerschaft in bester Absicht, aber in viel-
leicht etwas voreiliger Weise vorgenommenen Berechnungen
hatten natürlich einen Sinn und waren zu etweleher Orlen-
tierung nötig, solange es sich um die uneingeschränkte
Motion Neuhaus handelte, die eine Erhöhung der Staats-
steuer um ca. 1,5 %„ erfordert hätte. Bei den Grundsätzen
aber, die nun dem vorliegenden Entwurf als Basis dienen, ist
die Sache wieder ganz anders, und ich glaube, dass bei der
sehr günstigen Finanzlage des Kantons jetzt und in den
nächsten Jahren die durch das neue Lehrerbesoldungsgesetz
erforderlichen Mehrausgaben gedeckt werden könnten ohne
Mehrsteuer oder durch eine minime Erhöhung des jetzt
schon ziemlich starken Ansatzes von 2%

Bei den weitschichtigen Berechnungen wollte man ja
ohne Zweifel möglichst gewissenhaft und gründlich vor gehen.
Aber man kann — gerade in der Jetztzeit — in solchen
Dingen auch zu gewissenhaft sein, und dann ist es das, was
andere Leute gelegentlich pedantisch und unpraktisch
nennen.

Es ist ja gewiss recht, wenn das Departement für sich
und zu Händen der Finanzverwaltung solche Berechnungen
anstellt, und in normalen Zeiten kann man mit denselben
auch vor das Volk treten. Aber heute, wo überall die Not
drückt, wo Steuern aller Art in Aussicht stehen (die kom-
mende Kriegssteuer wird sicher nicht wie die erste an der
Mehrzahl der Bauern vorübergehen), da wäre es doch besser,
wenn man ein so dringend notwendiges Besoldungsgesetz
empfehlen könnte mit der Beruhigung, dass bei dem giin-
stigen Stand der Staatsfinanzen eine wesentliche Erhöhung
der Staatssteuer nicht zu befürchten sei.

Das Resultat der jüngst abgeschlossenen Staatsrechnung
ist ohne Zweif 1 in Wirklichkeit viel günstiger als es uns die
Zeitungen darf teilen, und diese günstigen Abschlüsse werden
noch eine Reihe von Jahren anhalten. Inzwischen soll dann
ja ein neues kantonales Steuergesetz kommen, das wieder
ganz andere Grundlagen schafft.

Und wenn die Vorlage verworfen wird unter dem Ein-
druck der Steuererhöhung, dann werden die nicht viel kleine-
ren Mittel doch gefunden werden müssen. Und sie werden
dann sicher auch vorhanden sein, wie bei den letzten Teue-
rungszulagen; nur dass man dann noch eine verstärkte Miss-
Stimmung und andere bedauerliche Folgen wird in Kauf
nehmen müssen.

Auch die Aargauer Lehrer haben seiner Zeit mit allen

Kräften und mit Erfolg sich dagegen gewehrt, dass ihr Be-
soldungsgesetz in Zusammenhang gebracht werde mit einer
Steuer erhöhung. Es wird gut sein, wenn bei der Vorberatung
des Entwurfs auch diese Seite der Frage noch gehörig in Er-
wägung gezogen wird. -f.

Vom Tage.
Einige Vergleiche.

Die durch den Krieg verursachte ungeheure Preissteige-
rung zwingt überall zu Besoldungsreformen ün Sinne einer
ganz bedeutenden Erhöhrmg der bisherigen Ansätze. Da
ist es naheliegend, etwa Vergleiche anzustellen:

Bei der Beratung der Kriegssteuer im Nationalrat er-
klärte Herr Speiser-Basel (lib.-demokr.), der Antrag der
Sozialdemokraten auf Erhöhung des Existenzminimums sei
ihm sympathisch, weil 4000 bis 6000 Fr. heute
wirklich Existenzminima sind.

Eine Aktion zur Verbesserimg der Salärverhältnisse der
kaufmännischen Angestellten stellt als Hauptforderung des
Verbandes auf : Erhöhung der Gehälter um mindestens 50%
gegenüber Juli 1914, Teuerungszulagen bis zum vollen Aus-
gleich der Geldentwertung und Umwandlung der bisherigen
Zulagen in feste Gehälter. Herr Sek.-Lehrer Ribi, Amriswil,
hat an der Sekundar-Lehrerkonferenz vom 21. September
den Antrag gestellt, per Zirkular mit denselben Forderungen
an sämtliche Sekundarschulvorsteherschaften zu gelangen.
Der Antrag bedeutet nur Ausgleich und keine Erhöhung,
und ist also bescheiden, auch wenn die Zahlen eine etwas
ungewohnte Höhe erreichen.

Nach dem Beschluss des Nationalrates vom 25. Sept.
über die Ausrichtung von Kriegsteuerungszulagen an die
pensionierten Bundesbahner erhalten:

Ein pensionierter Invalider 340 Fr., eine Witwe 210 Fr.,
eine Waise 40 Fr. und ein pensionierter Arbeiter 270 Fr.
Für den Invaliden ist die Einkommensgrenze, bis zu welcher
er Anspruch hat auf die Teuerungszulage, festgesetzt auf
4540 Fr., für die Witwe auf 3210 Fr., für eine Waise auf
1040 Fr. und für einen Arbeiter auf Fr. 3270.

Eine Verordnung des Grossen Rates über die Besoldung
des thurgauischen Polizeikorps, die auf 1. Januar 1919 in
Kraft treten soll, setzt fest : Der Sold der Polizeimannschaft
beträgt: a) für den Wachtmeister pro Tag Fr. 8.50, b) für
den Korporal Fr. 7.50, c) für den Landjäger 7 Fr., d) für
den Aspiranten 6 Fr. Ferner bezieht die Mannschaft aller
Grade, welche über ein Jahr definitiv angestellt ist, eine
Soldzulage von 30 Rp. pro Tag nach einem vollen Dienstjähr,
60 Rp. nach zwei vollen Dienstjahren, 90 Rp. nach drei
Dienstjahren, Fr. 1.20 nach vier Dienstjahren, Fr. 1.50
nach fünf Dienstjahren usw. bis zu einem Maximalbetrag von
3 Fr. pro Tag. Ausserdem erhält der definitiv angestellte
Mann jährlich eine Wohnungsentschädigung bis auf 600 Fr.,
welche für den einzelnen nach dem Masstabe der üblichen
Mietzinse durch das Polizeidepartement festgesetzt wird.

df.

Sektionsversammlung. Wie wir vernehmen, muss die-
selbe aus verschiedenen Gründen verschoben werden.

Mitteilung. Beiträge für die nächste Nummer möchten
möglichst bald, spätestens bis Ende Oktober, eingesandt
werden.

REDAKTION: E. Mo hl, Sekundarlehrer, Arbon; E. Öttli, Lehrer, Gottlieben; U. Straub, Lehrer, Andwil; H. Gremminger, Lehrer, Amriswil; U. Greuter'
Sekundarlehrer, Berg; H. Pfister, Sekundarlehrer, Siraach; J. Gut, Lehrer, Arbon.

Einsendungen sind an die erstgenannte Stelle zu adressieren. — Druck und Expedition: Art. Institut Orell Fiissli, Zürich.
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